
tsÜHGERGEN/EINDE 4553 SUBNINGEN

Ben ützu ngsreg lement
für das Waldha us / Festzelt

1 Zweckbeslimmung

1 .1 Waldhqus

Das Waldhaus dient der Forstwirtschaft. Für private Anlässe stehen
Folgende Räume zur Verfugung:

a) Aufonthaltsraum mit Chcminöc fur max,4O Personen
b) Küchc mit Zubchör (clckrrischcr Hcrd unrl Boiler) ctc.
c) I oilcttenraum irn Ncbenqr:bijudc (altcs Walrjhaus)
d) Aufcnthaltsraum Forstpcrsonal ab 1 7.00 l-lhr

1 .2 Festzelt

Das Festzelt d ient o rtsa nsä ssi g cn Verci n en, öffentl ichen Körperschaften,
Firmcn usw. fur kulturcllc, privatc und qcscllschaftlichcn Anlässc. wcnn
notwcndiq kann dazu dic KLrchc sowic dcr Wcrkraum des Waldhauscs benrjtzt
wcrden. Es stehen Strorn und Wasscr sowic dieToilettenanlagen im alten Waldhaus
zur Verfugung. Bei Gescllschaftcn uber 40 Pcrsonen muss das Festzclt gemietet
werden (durch den Hauswart werden Kontrollgänge vorgenommen).
Ubet die ZUleilqng entscheidet der B-urgetrat qndgUlt1g.

2 Trilksame und Spelsen

Für das Waldhaus/Festzelt bcstcht kein Wirterecht. Der Verkauf von Getränken und
Speisen im l-lause, auf dcm Areal des Waldhauses oder im Festzelt ist daher ohne
Wirtebewillrgung nicht erlaubt.
Das Chemrnöcjnll /at_dhau darl zum crjlllelemeht [eflrlzt u4erd_en,

3. Reservation

Anmeldungen sind möqlichst fruhzeitig ubcr iryW,W,i){J.:ILthitLiti:tt i.,ir oder telefonisch
an die Gemeindcverwaltung Subingcn (Icl. 032/613 20 20) zu nchtcn.



4, f aftlrng uld §qrqfaltsp-fltcht

Dic Eigentümcrin dcs Waldhauscs/Fcstzcltcs lehnt jedc Haftung fur Unfälle und
Schäden, die im Zusammenhang mit dcr Benützung des Waldhauscs/Festzeltes, also
auch vor- oder nachher, entstehen, ausdrücklich ab. Die Benützer sind verpflichtet,
zu den zur Verfügung stchenden Räumlichkeiten Sorge zu tragen. Die
Aussenanlaqen und di:r Waldbestand sind in jeder Bezrehung zu schonen, Es ist
ausdrucklich dic WC-Anlagc im Nebenqcbäude (altes Waldhaus) zu benützen, lm
Bcsondcrcn ist auf dic Fr:ucrgcfahr zu ac,htcn. Die Bcnutzer haftcn frjr allc durch sie
vcrursachtcn Schädcn am Wald, Haus, Fcstzelt, lnventar, Mobiliar und Urngcbung.
Mietern, deren Benchrnen zu Klagcn Anlass gibt, kann die Weiterbenutzung
verweiqert werden.

5, Ruhell_d Aufurcl,t

Dcr Vcrantwortlichc hat fur Ordrrung zu sorgcn. Bei allcn Anlässcn sind dic
Br:hördenvertretcr, der Hauswart odcr dcsscn stellvertreter bcrcchtigt,
Kontrollgänge vorzunchmen. Vcrblciben nach Mitternacht nur noch einzclne Gäste
odcr werden die allgemcinen Sittcn und Bräuche verletzt, kann vorzeitig Abbruch
des Festes verlangt wcrden.

Das Waldhaus/Festzelt darf nicht als Schlafstätte benützt werden.

6, Ab-sp-etulg -d erZu jal-r lsstrasse

Eine allfallige Absperrung dcr Zufahrtsstrasse ordnet das Gemeindepräsidium in
Verbindung mit den Benutzern an,

7, Aqlfräum- u0d Geschirrspularbeiten

Der Verantwortlichc dcr Gcscllsc.haft hat dafur zu sorgen, dass dic benutzten Räume
im Waldhaus sowie das WC im Nebengebäude in sauberem und geordnetem
Zustand verlassen werden. Dic bcnützten Böden im Waldhaus sind aufzuwaschen.
Der Boden im Festzelt ist zu reiniqen.
Das benutzte Koch- und Essgcschirr ist zu rcinigcn und fur dic Abnahrne bercit
zu stcllen. AbtrocknLrngstüc-hcr sind rnitzuLrringcn. Putzmaterialicn stchcn zur
Vcrfirqung. Solltc das Waldhaus/['cstzc:lt, dir: WC-Anlagr: und dic Ausscn-
cheminöeanlagc in cincrr unordcntlrchcn Zustand verlassen wcrdcn, könncn die
Benutzcr zur Recherrschaft gczogcn wcrden. Allfällige Beschädigungcn oder
Aufräumarbeiten werdcn in Rcchnung gestellt.



Ko5lenfo_lge Jüt dLe Nichtreinigung Mrnimum Ft:, ll 20.0-0_

Die Bürgergemeinde behält sich vor, den effektiven Aufwand des Hauswartes in

Rechnung zu stellen.

8. Benu!zungsgebuhr Waldhaus-für bis zu 40 Pertqnen

Es wird cine Bcnutzungsqcb(jhr von t'r. 200.00 crhoben.

9. Berützungsgebuhr mit Fqstzelt

Bis 40 Personen bcträqt dic Bcnirtzungsqebuhr Fr.200.00
Uis 60 Pcrsonen br:träqt dic Br:nutzunqsgcbL.rhr Fr.300.00
Bis 100 Personen beträgt dic Bcnutzungsgcbrihr Fr. 400.00
Übcr t 00 Personen bcträgt dir: Bcnutzungsgc.buhr Fr. 600.00

lO-B_ezahlurrg

Es ist Vorauszahlung zu leistcn. Die Bcnutzungsgebuhr ist innerhalb von 10 Tagcn
nach der Buchu rg zu lcisten, ansonstcn wird die Rc.scrvation annullicrt.

1 1 . Öffentllche Anlässe

Öffcntliche angekundigte Fcstc und Anlässe sind speziell zu bcwilligen.

12, Übernahme und Abgabe

Dic l.Jbcrgabe unri Abqabc der tl;iurnr: im Waldhaus, fur das Festzclt und cjic:

Aussenanlagen ist mit dcr Hauswartin / dcrn Hauswart oder dcsscn Stellvertreterin /
Stellvertreter rechtzeitig zu vereinbaren. Ohne spezielle Vereinbarung sind die Zeiten
wie folgt festgesetzt:

Abgabe 09,30 Uhr
Übernahme 10.00 Uhr

Defekles o_de1 yeglorengegangenes Material rst zu eltSehädigen,



1 3. Kehricht

Der Kehrichtsack in der Kuche sowic dic Abfälle aller Art (Kartonschachteln,
Dekorationen, etc.) sind im Kehrichtcontainer beim Waldhaus zu deponieren. Das

Altglas ist mitzunehmen. Der Kehricht darf weder um das Waldhaus noch im Wald
deponiert oder verstreut werden.

14,. Unterhaltutgs- und Tanzmusik

Auf Rucksicht auf Natur- und Umwelt und zur Vermeidung von Lärmimmissionen in
den umliegenden Dörfern ist die Lautstärke der Unterhaltungs- und Tanzmusik so
einzustellen, dass sich daraus kernen Belästrgungsklagen ergeben, die eine
polizeiliche Kontrolle oder Anzeige mit sich ziehen. Das Benutzen von Lautsprecher-
und Verstärkungsanlagen ist grundsätzlich verboten. Wir cmpfchlcn
Zimmerla utstärkc.

Gcmäss Kant. Wirtschaftsgcsctz dai nach 00.30 Uhr keine Tanz- oder
Unterhaltu ngsmusik mchr abgcspiclt wcrdcn.

1 5, Abbrennen von Feueryyerkskörpern

Das Abbrennen von ['cucrwcrkskorpcrn odr:r dcrgleichcn ist aus fcucrpolizcilichcn
Gründr:n striktc verbotcn.

I 0, _ZuSöLzliShq_Z€lte, U nterstäl de, etc.

Das Aufstellen von zusätzlichr:n Zcltcn odcr Unterstände, ctc. ist gr:ncrcll ohne
13cwillig ung vcrbotcn.

L7-Mieldauer

Ohne spezielle Bewilligung kann das Waldhaus/Fcstzelt nur fur einon Tag bzw. einen
Abcnd qcrnictct wcrdcn.



1 B. AnnULllaliOn der fteservalqgn

Wird cine Reservation des Waldhauses/Festzeltes annulliert, gelten für die Mieter
folgende Kostenfolg en :

Bis 6O Tage länger vor dcm Anlass
30 bis 60 Tage vor dcm Anlass
t3is 30 Tagc vor dem Anlass

Der Bürgerrat kann in Ausnahmcfällen übcr den Erlass der Annullationskosten
besch Iiessen.

Adresse Hauswartin:

Frau

Olivia Kummli
obcrc Neumattstrassc 1 5

4553 Subingen

Natcl-Nr 016/ 437 BB 38

Während den ordentlichcn Bürozcitcn.

Dicscs Rcalement tritt pcr 01 .09.2023 in Kraft und ersetzt das Reglcrnent vom
01 01 .2020.

0% der Mietgebuhr
50To der Vlictqebuhr

100% der MictgcbLrhr


